
Satzung des Brohmer & Helpter Berge Tourismusverein e.V. 
Geändert auf der Mitgliederversammlung im Umlaufverfahren vom 22.03.2021 

§ 1 Name, Rechtsform, Silz 

(1) Der Verein führt den Namen .Brohmer & Helpter Berge Tourismusverein e.V: (nachfolgend Verein 
genannt) und hat seinen formalen Sitz in Strasburg (Uckermark). Er ist im Vereinsregister vom 
Amtsgericht Neubrandenburg eingetragen. Der Verwaltungssitz trägt die Postanschrift des 
Vorsitzenden oder einer Geschäftsstelle (sofern vorhanden). 

(2) Der Verein führt ein Logo. Die Verwendung des Logos durch Drille ist durch den Vorstand zu 
genehmigen. 

(3) Das Vereinsgebiet umfasst die Brohmer und Helpter Berge und das erweiterte Umland. 

§ 2 Zweck und Aufgaben des Vereines 

(1) Aufgabe des Vereines ist die kulturelle und naturnahe Förderung der Region Brohmer und Helpter 
Berge und die stetige Weiterentwicklung eines Leitbildes für die Region sowie dessen 
Implementierung durch klare, relevante thematische Wahrnehmungsspitzen gemäß der definierten 
Vereinsaufgaben. Der Verein ist gemeinnützig tät!g. 

(2) Dies soll insbesondere erreicht werden durch: 

- regionale und überregionale Öffentlichkeitsarbeit in Presse. lntemef und Socialmedia 

- Kommunikation der lnhatre .narurnaher, sanfrer Tourismus!" sm·lie .Kutrur- und Bildungstourismus· 

• ze1rgemäßes Innenmarketing und die Sensibilisierung der Bevölkerung für einen rouristischen 
LeiCbildprozess in der Region 

- die unrerstützung von Maßnahmen bei der Entvlicklung eines regionalen Netzes von Wandar-. 
Radwander- und Reitwegen sowie deren überregionaler Anbindung 

• die Förderung touristischer und heimatkundlicher Bildungsau/gaben 

• das Zur-Verfügung-Stehen als Ansprechpartner für Städte und Gemeinden in touristischen 
Angelegenheiten und entsprechendes Nerworking 

- die regionale Förderung von Kunst und Kultur 

• die Unrcrstützung von Mitgliedcm bei der Entwicklung touristischer Produkte und ihrer 
Vermarktung 

• die Unterstützung des Natur- und Landschafts- und Denkmalschutzes 

• die Information der Mitglieder und ihre aktive Einbeziehung ,n die Vereinsarbeit 

- die Zusammenarbeit mil anderen Tounsmusvereinen und Institutionen 

(3) Der Zweck des Vereins ist nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb mit Gewinnerzielung 
gerichtet. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch eine 
unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

(4) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. Eine Mitghedschafl in anderen regionalen oder 
übergeordneten Tourismusvereinen und -verbänden ist zulässig. 

§ 3 Mitgliedschaft 

(1) Der Verein hat 

ordentliche Mitglieder 
fördernde Mitglieder 
Ehrenmitglieder. 

(2) Ordentliches Mitglied des Vereins kann werden· 

a) jede natürliche Person. die das 18. Lebensjahr vollendet hat. 

b) jede juristische Person des privaten oder öffenllichcn Rechts (Firma, Institutionen, etc.). 
Die juristische Person benennt gegenüber dem Verein einen Bevollmachtigten. der sie 
vertrill. 

(3) Als forderndes Mitglied konnen natürliche und juristische Personen mit beratender Stimme 
aufgenommen werden, die Förderer des Tourismus oder der Region Brohmer und Helpter 
Berge sind oder den Vereinszielen nahestehen. 

(4) Auf Vorschlag an den Vorstand konnen natürliche Personen, die sich um die Vereinsziele 
besondere Verdienste erworben haben. zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 

§ 4 Aufnahme in den Verein 

(1) Über die Aufnahme der Mitglieder entscheidet der Vorstand auf Grund eines schriftlichen 
Antrages. Aufnahme und Ablehnung müssen schrifllich bestäligt werden. Ablehnungen 
können ohne Angabe von Gründen erfolgen. Bei Widerspruch des Antragslellers entscheidet 
die Mitgliederversammlung endgültig. 

(2) Aufnahmegebühr und Beitrag wird durch die jeweils aktuelle Be,tragsordnung geregelt. 

(3) Der Mitgliedsbeitrag ist vom Eintrittsmonat an für das laufende Jahr zu zahlen. 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft/Ausschluss aus dem Verein 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch 

, schriftliche Kündigung des Mitgliedes gegenüber dem Vorstand millels Brief zum Schluss eines 

Kalenderjahres, bei Einhaltung einer Frist von drei Monaten: 

• Ausschluss aus dem Verein; 

;. Tod natürlicher Personen bzw. Auflösung juristischer Personen. 

[:ine anteilige Rückerstattung von Mitgliedsbeitragen bei unterjährigem Ausscheiden erfolgt nicht. 

(2) Der Ausschluss eines Mitgliedes kann erfolgen. wenn vereinsschadigendes Verhallen. 
Missachtung der Satzung oder Nichtzahlung des Mitgliedsbeitrages vorliegen. Über den 
Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung auf Antrag des Vorstandes. 

§ 6 Beitrag 

Die ordentlichen und fördernden Mitglieder sind verpflichtet, die festgesetzten Beiträge 

entsprechend der Beitragsordnung fristgemäß zu entrichten. Die Beitragsordnung wird durch die 
Mitgliederversammlung beschlossen. In der Beitragsordnung werden die Hohe der 
Mitgliedsbeiträge. die Zahlungsfristen und die Zahlungsmodalitäten geregell. Ehrenmitglieder sind 
von der Beitragszahlung befreit. 
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